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L e i t s a t z :  
 
Farbmarke Signalgelb 
 
1. Außergewöhnliche Umstände im Sinne des Urteils des Gerichtshofs der Europäischen 

Gemeinschaften zur Unterscheidungskraft abstrakter Farbmarken (vgl. EuGH GRUR 
2003, 604 - Libertel) können nur dann angenommen werden, wenn die beanspruchten 
Waren oder Dienstleistungen Teil eines in sich abgeschlossenen, von den Kennzeich-
nungsgewohnheiten anderer Branchen unabhängigen und somit spezifischen Markt-
segments im wirtschaftlichen Sinne sind. 

 
2. Bei kostenlosen E-Mail-Diensten ist dies nicht der Fall. Die betriebliche Herkunfts-

funktion eines Farbzeichens lässt sich daher nicht in Bezug auf die konkrete Dienst-
leistung beurteilen. 

 
3. Die Unterscheidungskraft kann daher nicht geprüft werden. Eine Eintragung ist nur im 

Wege der Verkehrsdurchsetzung möglich. 
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